

















	Es haben die Herren Stände dieses Meißnischen Creysses von Aembtern und Städten/ insonderheit aber die von der Ritterschafft aus nachfolgenden gemessenen Befehlige von 21. dieses mit mehrern zu ersehen/ welcher Gestalt bisherige merckliche Uberschreitung der durch gnädigsten Befehl von 20. Sept. 1690. zu Einrechnung derer Land- und Tranck-Steuern ihnen gewisser Massen eingeräumbten Jahres-Frist und deren Mißbrauch sambt denen daraus entstandenen dem Steuer-Aerario gar schädlichen consequentien ...
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